
Mehr Wohnraum ist machbar
Wie Berlin 100.000 neue Wohnungen scha�en kann

Die Initiative wird unterstützt von



Inhalt

Vorwort 3

Executive Summary: 

Mehr Wohnraum ist machbar.

Wie Berlin 100.000 neue Wohnungen scha�en kann 4

1. Mehr Wohnraum scha�en 5

1.1 Wohnungspotenziale in Brandenburg verstärkt nutzen 5

1.2 Neubauprojekte zügig umsetzen 6

1.3 Randbebauung auf dem Tempelhofer Feld zulassen 7

1.4 Lücken schließen, Bestandsimmobilien aufstocken 7

1.5 Supermärkte überbauen 8

1.6 Projekte für Azubi- und Beschäftigtenwohnen ermöglichen 8

1.7 Zweckentfremdung von Wohnraum unterbinden 9

1.8 Langfristig leerstehende Büroflächen für Wohnen umwidmen 9

2. Schneller und kostengünstiger bauen 10

2.1 Sonderregelungen des „Bau-Turbos“ in Berlin umsetzen 10

2.2 Berlins Schneller-Bauen-Gesetz praxisrelevant gestalten 11

2.3 Umsetzung der Verwaltungsreform zügig angehen 11

2.4 Mit neuem Führungsleitbild die Arbeitsweise in den Verwaltungen ändern 12

2.5 Berliner Vergabegesetz reformieren  13

2.6 Mit Innovationen die Baukosten senken 14

3. Wohnungsbau innovativ finanzieren 15

3.1 Investitionsbedarf im Wohnungsneubau und in der (energetischen) Sanierung 15

3.2 Finanzierung von Neubau erleichtern 16

3.3 Sozialen Wohnungsbau finanzieren 16

3.4 Enteignungspläne schaden dem Standort 17

Quellenangaben 18

Impressum 19

2    Mehr Wohnraum ist machbar 

 IMP U LSE  F Ü R ME H R W OH NRA U M     



Mehr Wohnraum ist machbar       3 

Vorwort

Berlin gehört zu den aufre-
gendsten Metropolen Euro-
pas.  Allerdings erschwert 
der angespannte Berliner 
Wohnungsmarkt zuneh-
mend die Anwerbung von 
Fachkräften.1 Wenn begehr-
te Fachkräfte aber nicht an 
Spree und Havel kommen, 
weil ihnen Mieten und Woh-
nungspreise hier zu teuer sind, 
haben die Betriebe ein Problem. 
Wenn sich außerdem junge Menschen zu-
nehmend scheuen, ihre Ausbildung oder ihr Studium 
in Berlin zu beginnen, geht der Wirtschaft bald der 
Nachwuchs aus. So weit darf es nicht kommen.

Aus diesem Grund unterbreiten die Unternehmensver-
bände Berlin-Brandenburg Vorschläge für mehr Wohn-
raum und ein breiteres Angebot auf dem Wohnungs-
markt. Gemeinsam mit unseren Mitgliedsverbänden 
haben wir die Einflussfaktoren genauer beleuchtet, die 
darüber entscheiden, ob Angebot und Nachfrage auf 
dem Immobilienmarkt zusammenkommen. Das Ergeb-
nis ist: Es muss zeitnah an vielen Stellschrauben ge-
dreht werden. Es geht um weniger Bürokratie, um 
mehr Bauland, um einfachere Qualitätsstandards, aber 
auch um bessere Verkehrswege zwischen Berlin und 
Brandenburg. Es gibt nicht die eine Lösung für bezahl-
bare Mieten: Es müssen viele dicke Bretter gebohrt 
werden, damit sich der Wohnungsmarkt entspannt. 

Zweifellos stehen die Themen Wohnen und Bauen 
schon seit geraumer Zeit auf der politischen Agenda. 
Doch der Trend bei den Neubauzahlen zeigt nach unten – 
wurden 2019 noch knapp 19.000 Einheiten fertigge-
stellt, werden es 2025 nur etwa 14.000 sein.2 Die Ziel-
marke von 20.000 Wohnungen3 liegt in weiter Ferne. 

Im Wahlkampf um das Abgeordnetenhaus werden die 
Themen Mieten, Bauen und Wohnen zu den entschei-
denden Themen gehören. Entsprechend liegen hierzu 
erste Vorschläge auf dem Tisch. Dabei sind auch mehr 
staatliche Eingri9e in den Markt, mehr Preiskontrollen 
sowie noch mehr Regulierung und Bürokratie für po-
tenzielle Investoren in der Diskussion, sogar Enteig-
nungen. Das halten wir für falsch. Nur mit genügend 
Anreizen für die Wirtschaft wird sich die Lage auf dem 
Berliner Wohnungsmarkt bessern. Alle Wege, den 
Markt auszuschalten, führen über kurz oder lang zu 
noch weniger Angebot und zu noch mehr Problemen. 

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Baugenehmigungen im Wohnungsbau 
einschließlich Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden in Berlin

Baupreise 
 Baupreise sind seit 2020 um 47 % gestiegen

*   Baupreisindex: 2020=100
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, UVB-Berechnungen
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Der angespannte Wohnungsmarkt in Berlin ist längst 
nicht mehr nur ein soziales Problem. Er hat sich zu einem 
massiven Standortnachteil entwickelt. Unternehmen be-
richten immer häufiger, dass qualifizierte Bewerberinnen 
und Bewerber aufgrund der schwierigen Wohnsituation 
vor einem Wechsel in die Hauptstadt zurückschrecken. 
Gleichzeitig steigen die Herausforderungen für Auszu-
bildende, Studierende und Beschäftigte, eine Bleibe zu 
finden.

Trotz intensiver Bemühungen und der Fertigstellung von 
150.000 Wohnungen zwischen 2014 und 2023 zeigt der Trend 
bei den Neubauzahlen aktuell nach unten. Dabei wäre das Ge-
genteil vonnöten. Das politische Ziel von jährlich 20.000 neuen
Wohnungen wird seit Langem verfehlt. Für 2025 ist mit kaum 
14.000 Einheiten zu rechnen. Ohne eine umfassende Neu-
bauo9ensive wird sich die Lage weiter zuspitzen. Die Ursachen 
für den Rückstand sind vielfältig und reichen von hohen Bau-
kosten über langsame Genehmigungsverfahren bis hin zu 
Fachkräftemangel in den Ämtern und politischer Unsicherheit. 

Diese Unsicherheit geht zurück auf die Debatte über mögliche 
Enteignungen großer Wohnungsunternehmen. Anstatt die 
strukturellen Engpässe für mehr Wohnungsbau zu beseitigen, 
würde die Politik mit einem solches Vorgehen den Investiti-
onsstau verstärken und vom dringend benötigten Neubau ab-
schrecken – und zwar für viele Jahre. 

Das vorliegende Papier zeigt, dass Berlin innerhalb eines Jahr-
zehnts zusätzlich mehr als 100.000 neue Wohnungen
scha9en könnte. Dieses maximale Potenzial ergibt sich aus ei-
ner Kombination mehrerer Bausteine. Es gilt, bislang unge-
nutzte Flächenreserven zu aktivieren, innovativ zu bauen, be-
hördliche Abläufe zu digitalisieren sowie enger mit dem Land 
Brandenburg zusammenzuarbeiten. 

Eine wirkungsvolle Option ist es, das Flächenpotenzial in der 
Stadt besser zu nutzen: die Aufstockung von Bestandsgebäu-
den würde 7.000 , die Überbauung von Supermärkten 36.000, 
die Umwidmung leerstehender Büroflächen 30.000 und das 
Unterbinden von Zweckentfremdung rund 26.000 Wohnun-
gen scha9en. Auf diesen Wegen ginge es schneller voran, als 
wenn man nur auf Neubau auf unbebauten Flächen setzte.

Ein enormes, sofort verfügbares Potenzial für mehr Woh-
nungsbau liegt auf dem Tempelhofer Feld. Während die zen-
trale Freifläche von 230 Hektar erhalten bleiben soll, könnten 
am Rand bis zu 5.000 neue Wohnungen entstehen. Angesichts 
des angespannten Wohnungsmarkts muss der Volksentscheid 
von 2014 neu bewertet werden. 

Außerdem muss Berlin schneller und kostengünstiger bauen. 
Der zentrale Hebel dafür ist die Beschleunigung der Planungs- 
und Genehmigungsverfahren. Die Reformprogramme – darun-
ter das Schneller-Bauen-Gesetz und der bundesweite Woh-
nungsbau-Turbo – wirken bislang nur punktuell. Unterschiedli-
che Rechtsauslegungen in den Bezirken, Engpässe beim Fach-
personal und Verwaltungsprozesse verhindern, dass schneller 
entschieden wird. Die Verwaltungsreform, die seit Jahresbe-
ginn in Kraft ist, bietet die Chance, Abläufe zu standardisieren, 
Verantwortlichkeiten klar zu definieren und Entscheidungs-
wege zu verkürzen. 

Möglichkeiten für Kostensenkungen bieten auch die Rahmen-
bedingungen des Bauens selbst. Die Baukosten sind in den ver-
gangenen Jahren massiv gestiegen, unter anderem aufgrund 
steigender Preise, regulatorischer Standards, hoher Personal-
kosten und komplexer Vergabevorschriften. Das serielle und 
modulare Bauen und Sanieren könnte – in Verbindung mit digi-
talen Planungsmethoden wie BIM – die Kosten um 20 bis 30 Pro-
zent senken. Dazu muss die gewerkeübergreifende Gesamtver-
gaben ermöglicht werden. Zudem ist eine Reform des Berliner 
Vergabegesetzes nötig: Der Vergabemindestlohn sollte entfal-
len, da er Bürokratie scha9t und die Tarifautonomie unterläuft, 
ohne einen Mehrwert zum Bundesmindestlohn zu bieten.

Berlin sollte außerdem die Zusammenarbeit mit Brandenburg 
vertiefen. Eine noch besser abgestimmte Wohnungsbau-, Ver-
kehrs- und Infrastrukturpolitik mit Brandenburg würde die 
Hauptstadt spürbar entlasten. Brandenburg verfügt über um-
fangreiche baureife Flächen, insbesondere entlang der S-
Bahn-Korridore. Dazu müssten allerdings die i2030-Infrastruk-
turprojekte zügiger als bislang umgesetzt werden. 

Abschreckend auf Investoren, Projektentwickler und Banken 
wirken indes die Diskussionen über Enteignungen, über neue 
Landesbehörden für Wohnraumaufsicht und zusätzliche Regu-
lierung. So entsteht keine einzige neue Wohnung. Bereits heute 
ziehen sich Akteure aus Berlin zurück oder verschieben Projekte, 
weil sie noch stärkere Regulierung oder gar Enteignungen 
fürchten. Die volkswirtschaftlichen Risiken sind enorm: Neben 
Abschreckungse9ekten drohen der ö9entlichen Hand hohe Ent-
schädigungen von bis zu 36 Milliarden Euro .

Die Analyse zeigt: Nicht Enteignungen sind der Schlüssel zu ei-
ner Entspannung des Wohnungsmarkts. Vielmehr gilt es, alle 
Potenziale für mehr Neubau zu heben. Mit einer gemeinsa-
men Anstrengung kann die Krise überwunden werden. Berlin 
braucht Verlässlichkeit, Investitionssicherheit und partner-
schaftliche Lösungen. Wer Enteignungen vorantreibt, scha-
det dem Wirtschaftsstandort Berlin massiv. Sie konterkarie-
ren die Neubauinitiativen, die die Stadt so dringend braucht.
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Mehr Wohnraum ist machbar.
Wie Berlin 100.000 neue Wohnungen und mehr scha�en kann



2024 sind über 32.000 Menschen von Berlin ins be-
nachbarte Brandenburg gezogen, insbesondere ins 
Umland. Vor allem durch die sogenannten Familien-
wanderer ist die Bevölkerungszahl in den letzten 
Jahren weiter angestiegen. 

Die Gründe für diese Zuzugsgewinne liegen vor allem in 
einer geringeren Wohnungsdichte sowie den daraus re-
sultierenden besseren Konditionen für den Eigenheim-
bau. Außerdem bieten die Umlandgemeinden eine gute 
Infrastruktur – im sozialen Bereich, aber auch in Bezug 
auf die allgemeine Versorgung und Verkehrsanbindung. 
Die Entwicklung zeigt: Der Berliner Speckgürtel ist ein 
integraler Teil der Metropolregion Berlin-Brandenburg.

Vor diesem Hintergrund haben sich beide Bundeslän-
der im „Strategischen Gesamtrahmen der Hauptstadt-
region Berlin-Brandenburg“ auf eine einheitliche Linie 
in der Wohnungsbaupolitik verständigt. Diese umfasst 
eine gemeinsame Bedarfsanalyse mit vereinbarten 
Neubauzielen, die Harmonisierung der Förderinstru-
mente und Standards sowie eine abgestimmte Ver-
kehrs- und Infrastrukturpolitik. Die Zusammenarbeit 
zeigt bereits Ergebnisse: So bauen Berliner Landes-
wohnungsunternehmen und Genossenschaften eben-
so wie die private Wohnungswirtschaft vermehrt Woh-
nungen in Brandenburg. 

Bewertung

Eine intensivere wohnungspolitische Zusammenarbeit 
nützt sowohl Berlin als auch Brandenburg. Der Berliner 
Wohnungsmarkt könnte erheblich entlastet werden, 
während Brandenburg gleichzeitig wirtschaftlich und 
demografisch vom Zuzug profitiert. Insgesamt verfügt 
Brandenburg über deutlich mehr baureife Flächen als 
Berlin – insbesondere in Gemeinden mit guter S-Bahn-
Anbindung wie Falkensee, Bernau, Königs Wusterhau-
sen oder Teltow.4 Für die Erschließung dieses Potenzials 
ist es erforderlich, die Infrastruktur – insbesondere über 
die Schiene – deutlich zu verbessern. Dazu zählen in 
erster Linie auch die i2030-Projekte entlang der Ent-
wicklungsachsen Berlin-Brandenburg. Erste Projekte 
sollen nach derzeitiger Planung aber erst in zehn Jah-
ren – also Mitte der 2030er-Jahre – fertig werden. Damit 
kämen diese Projekte viel zu spät und bedürfen des-
halb einer deutlichen Beschleunigung.
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1.1  Wohnungspotenziale in Brandenburg verstärkt nutzen
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Berlin treibt derzeit mehrere große Wohnungsbau-
projekte voran. Insgesamt befinden sich über 200 
Bauvorhaben in konkreter Planung oder Umsetzung, 
mit einem Potenzial von rund 70.000 neuen Woh-
nungen.5 Dazu gehören größere Projekte mit einem 
Gesamtvolumen von bis zu 37.000 Wohnungen6, vor-
zugsweise im Norden Berlins.

Bewertung

Positiv ist zu bewerten, dass Berlin auf großflächige 
Quartiersentwicklungen mit sozialer und ökologischer 
Ausrichtung setzt, um langfristig bezahlbaren Wohn-
raum zu scha9en. Dabei muss an den Umsetzungszeit-
plänen festgehalten werden, denn eine zeitliche Stre-
ckung aufgrund der angespannten Haushaltslage wür-
de die Projekte vor dem Hintergrund der Baupreisent-
wicklung stark verteuern. Zudem sollten insbesondere 
bei diesen Projekten die Möglichkeiten zur Planungs-
beschleunigung genutzt werden. 

Häufig entstehen durch den Artenschutz Verzögerun-
gen aufgrund von langwierigen Genehmigungsverfah-
ren, Gerichtsverfahren und ökologischen Ausgleichs-
maßnahmen. Hier benötigt die Wirtschaft transparen-
te, verbindliche und pragmatische Verfahren, welche 
schneller den Ausgleich zwischen Artenschutz und 
Wohnungsbau herstellen.

Entscheidend wird auch die Bürgerakzeptanz sein. Sie 
ist bei größeren Neubauprojekten stark von Standort 
und Projektumfang abhängig. Während viele Berline-
rinnen und Berliner grundsätzlich anerkennen, dass 
mehr Wohnungsbau dringend erforderlich ist, gibt es 
immer wieder Vorbehalte gegenüber konkreten Bau-
vorhaben, insbesondere wenn das eigene Umfeld be-
tro9en ist. Hier gilt es seitens des Landes, aktiv für 
ö9entliche Akzeptanz zu werben und gesamtstädtisch 
sinnvolle Projekte gegebenenfalls auch gegen Wider-
stände zu verteidigen. 
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1.2  Neubauprojekte zügig umsetzen

Projektgebiet
Geplante 

Wohnungen
Besonderheiten 

Fertigstellung

bis ca:

Buch – Am Sandhaus (Pankow) ca. 2.700
Fokus auf bezahlbarem Wohnraum, 

Nähe zum Klinikum
2030

Pankower Tor (Pankow) ca. 2.000 Wohnungen auf ehemaligem Rangierbahnhof 2030

Lichterfelde Süd

(Steglitz-Zehlendorf)
ca. 2.500

Wohnungen mit Fokus auf Familien 

und sozialer Infrastruktur
2030

Alte Schäferei (Pankow) ca. 2.000 Fokus auf Klimaneutralität 2030

Das Neue Gartenfeld (Spandau) ca. 3.700
Inselquartier mit neuer Brücke, autofreies 

Konzept
2032

Am Teichberg (Pankow) ca. 2.600 Wohnungen angrenzend an das Karower Kreuz 2035

Elisabeth-Aue (Pankow) bis zu 5.000 Erstes Teilprojekt mit 830 Einheiten gestartet 2035

Blankenburger Süden (Pankow)
ca. 2.500 – 

8.600

Großprojekt mit Verkehrsanbindung über A114, 

sozialer Wohnungsbau
2035

Siemensstadt (Spandau) ca. 2.800 Mischung – Anteil geförderter Wohnraum 30 % 2035

Schumacher Quartier Tegel

(Reinickendorf)
ca. 5.000

Modellquartier mit Holzbau, Low-Ex-Energie, 

50 % durch städtische Wohnungsbauunter-

nehmen, davon 50 % mietpreisgebunden

2035



Nicht in der Neubauliste enthalten ist das Tempelho-
fer Feld. Mit einer Größe von rund 350 Hektar handelt 
es sich hier um eine der größten innerstädtischen 
Entwicklungsflächen Europas. 

Das wohnungsbaupolitische Potenzial ist bei einer 
Randbebauung erheblich. Allerdings hat der Volksent-
scheid von 2014 eine Bebauung des Areals grundsätz-
lich abgelehnt. Aktuell gibt es aber Vorschläge für eine 
maßvolle Randbebauung bei gleichzeitigem Erhalt der 
zentralen Freifläche. Je nach Szenario7 (Masterplan des 
Senats 2025) könnten bis zu 5.000 Wohnungen entste-
hen. Die zentrale Freifläche mit ihren 230 Hektar bliebe 
dabei unangetastet. 

Bewertung

Vor dem Hintergrund des akuten Wohnraummangels 
muss der über zehn Jahre alte Volksentscheid von den 
Berlinerinnen und Berlinern neu bewertet werden. Bei 
einer grundsätzlichen Zustimmung zur Wohnbebauung 
sollte das Tempelhofer-Feld-Gesetz von 2014 so geän-
dert werden, dass eine Randbebauung möglich wird.

Die Bebauung ungenutzter Flächen und Aufstockun-
gen bieten in Berlin ein großes wohnungsbaupoliti-
sches Potenzial. Durch sie könnten Tausende neue 
Wohnungen entstehen – zumeist ohne neue (teure) 
Infrastruktur. 

Allerdings sind im Jahr 2024 die Zahlen deutlich zu-
rückgegangen. Nur 730 Einheiten wurden auf diese 
Weise fertiggestellt – ein Rückgang von 45 %.8 Viele 
dieser Projekte benötigen keine neuen Bebauungs-
pläne, sondern können über § 34 BauGB oder § 13a 
vereinfacht genehmigt werden. Auch ist die Verdich-
tung im Bestand ressourcenschonender als der Neu-
bau mit Neuerschließung.

Allerdings ist die systematische Erfassung dieser Po-
tenziale bislang nur teilweise erfolgt. Zwar verfügt 
das Land mit dem Amtlichen Liegenschaftskatasterin-
formationssystem (ALKIS) über ein flächendeckendes 
Liegenschaftskataster, das über Geobasisdaten online 
ö9entlich zugänglich ist. Eine spezifische Erfassung 
von Lückenschlusspotenzialen, Aufstockungsflächen, 
Umnutzungsreserven oder Baulücken ist jedoch nicht 
systematisch integriert.

Bewertung

Laut einer Analyse9 liegt das Aufstockungspotenzial in 
Berlin bei 430.000 bis 510.000 m² Geschossfläche. 
Das entspricht rund 5.900 bis 7.000 Wohnungen bei 
einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 73 m² 
(Berliner Durchschnitt). Wer in Berlin Gebäude aufsto-
cken will, muss Faktoren wie Brandschutz, Statik und 
Abstandsflächen beachten. Die Novelle der  Bauord-
nung von 2023 erleichtert die Verfahren zwar, bleibt 
aber anspruchsvoll. 

Um bei Aufstockung und Lückenschluss schneller vor-
anzukommen, sind aus Sicht der Wirtschaft Maßnah-
men einzuleiten, die auch den „normalen“, dem her-
kömmlichen Wohnungsneubau zugute kommen wür-
den, nämlich die Beschleunigung von Genehmigungs-
verfahren, Digitalisierungsfortschritt und die Reduzie-
rung regulatorischer Anforderungen – mit dem Ziel, 
Planungs- und Genehmigungszeiträume von derzeit 
mehreren Jahren auf wenige Monate zu senken. 
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1.3  Randbebauung auf dem Tempelhofer Feld zulassen

1.4  Lücken schließen, Bestandsimmobilien aufstocken



Viele Lebensmittelmärkte in der Stadt sind nach wie 
vor eingeschossig gebaut. Der Berliner Senat sieht in 
der Supermarkt-Überbauung die Möglichkeit, mehr 
Wohnraum zu schaDen. Nach Berechnungen könnten 
so an etwa 300 Standorten mit bisher eingeschossi-
gen Lebensmittelmärkten 14.000 bis 36.000 Woh-
nungen10 entstehen. 

Um bei Neubauvorhaben auch die Wohnbebauung zu 
integrieren, müssen entsprechende Rahmenbedingun-
gen gescha9en werden. Der Handel ist dazu bereit, be-
nötigt jedoch Unterstützung, um den erheblichen Her-
ausforderungen bei der baulichen Komplexität, den 
zusätzlichen Kosten und Umsatzausfällen während der 
Bauzeit sowie späteren Auswirkungen auf den Ge-
schäftsbetrieb wirtschaftlich Rechnung tragen zu kön-
nen. Aktuell sind die Unternehmen jedoch mit hohen 
bürokratischen Hürden und langen Genehmigungspro-
zessen konfrontiert. 

Bewertung

Bereits in der Vergangenheit haben Politik und Wirt-
schaft über die Mischnutzung von Supermarktflächen 
diskutiert. Dabei lag der Fokus auf der Verständigung 
über Ziele, Rahmenbedingungen und die Umsetzung 
nutzungsgemischter Handels- und Wohngebäude, da-
mit diese sowohl für den Handel als auch das Land Ber-
lin gewinnbringend sind. Die erho9te Wirkung blieb je-
doch bisher aus. Die Folge ist, dass Unternehmenspro-
jekte, die grundsätzlich machbar wären, verzögert 
oder nicht umgesetzt wurden. Lange Bearbeitungszei-
ten und hohe Anforderungen tun ihr Übriges, um viele 
Vorhaben unwirtschaftlich werden zu lassen.

Es gibt jedoch auch gute Beispiele, die zeigen, dass die 
Überbauung von Märkten möglich und ein wichtiger 
Baustein für zusätzliche Wohnungen und eine städte-
bauliche Aufwertung ist. Voraussetzungen sind praxis-
taugliche Rahmenbedingungen mit weniger bürokrati-
schen Hindernissen und eine deutliche Verfahrensbe-
schleunigung. Der Lebensmitteleinzelhandel ist bereit, 
seinen Beitrag zu leisten. 

In Berlin gibt es aktuell mehrere Initiativen und Pro-
jekte, die sich mit dem Thema Azubiwohnen beschäf-
tigen. Eine Machbarkeitsstudie sichtet bundesweit 
Beispiele21 und prüft, unter welchen Bedingungen die 
Gründung eines Berliner Azubiwerks möglich wäre.

Zudem stellen die landeseigenen Gesellschaften im 
Rahmen des Programms „Junges Wohnen“ speziell für 
Auszubildende Wohnungen bereit. Wohnungsbaugen-
ossenschaften bieten Azubis vergünstigte Mitgliedschaf-
ten und Wohnplätze an. Auch Unternehmen und Verbän-
de engagieren sich beim Azubiwohnen.22 So stellen eini-
ge größere Betriebe – z. B. im Gesundheitswesen, im Bau 
und in der Hotellerie – Wohnheimplätze für Azubis bereit 
und unterstützen bei der Wohnungssuche. 

Angesichts des angespannten Wohnungsmarkts ge-
winnt auch das Beschäftigtenwohnen an Bedeutung. 
So prüft zum Beispiel das Land Berlin die Reaktivierung 
von Dienstwohnungen, beispielsweise für systemrele-

vante Berufsgruppen wie Polizisten, Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Pflegekräfte. Landeseigene Wohnungs-
unternehmen stellen Wohnkontingente für Beschäftig-
te bereit. Auch private Unternehmen – insbesondere im 
Gesundheitswesen und im Baugewerbe – bieten Be-
triebswohnungen oder Wohnheimplätze für ihre Mitar-
beitenden an. 

Bewertung

Azubi- und Beschäftigtenwohnen kann sich zu einem 
strategischen Instrument der Fachkräftesicherung ent-
wickeln. Land, Wohnungswirtschaft und Arbeitgeber 
sollten gemeinsam handeln, um bezahlbaren Wohn-
raum für Azubis und Beschäftigte bereitzustellen. Sinn-
voll sind in diesem Zusammenhang eine (steuerliche) 
Förderung von Beschäftigtenwohnungen und verein-
fachte Genehmigungsverfahren.
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1.5  Supermärkte überbauen

1.6  Projekte für Azubi- und Beschäftigtenwohnen ermöglichen 
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Die Berliner Stadtentwicklungspläne Wohnen 2040 
und Wirtschaft 2040 sind ausdrücklich aufeinander ab-
gestimmt, um die Flächenkonkurrenz zwischen Woh-
nungsbau und Gewerbe zu steuern. Beide Pläne – ge-
meinsam im Jahr 2024 beschlossen – bilden ein inte-
griertes Konzept, das Wohnungsbaupotenziale sichert 
und gleichzeitig Flächen für Industrie, Gewerbe und 
Klimaanpassung reserviert.11 Vor diesem Hintergrund 
stellt jede Umwandlung von Büroflächen in Wohnraum 
eine Reduzierung gewerblicher Potenzialflächen dar. 

Gleichzeitig hat sich immer mehr mobiles Arbeiten eta-
bliert, sodass die Nachfrage nach klassischen Büroflä-
chen gesunken ist. Aktuell stehen in Berlin mehr als 
1,75 Millionen m² Bürofläche12 kurzfristig zur Verfü-
gung. Die Büro-Leerstandsquote lag im ersten Halbjahr 
2025 bei 8,0 %.13 Nach einer Studie der Berlin Hyp14 hät-
te Berlin im Falle einer Umwidmung von Büroflächen 
ein theoretisches, maximales Wohnraumpotenzial von 
30.000 Wohnungen. Um das zu nutzen, fördert Berlin 
im Rahmen der Wohnungsbauförderungsbestimmun-
gen (WFB 2023) die Umwandlung. Zudem sieht das am 
22.12.2024 in Kraft getretene Schneller-Bauen-Gesetz 
Erleichterungen für die Umnutzung und den Umbau 
bisher anders genutzter Bestandsgebäude vor.

Nutzungsänderungen erfordern umfangreiche Geneh-
migungen mit hohen Anforderungen an Brand- und 
Schallschutz, Belichtung und Belüftung. Darüber hinaus 
sprechen häufig wirtschaftliche Aspekte dagegen, denn 
Umbauten sind meist teurer als erwartet, insbesondere 
bei älteren oder komplexen Gebäuden. Zudem liegen 

Bürovermietungen mit durchschnittlich 28,90 Euro/m² 
in der Regel deutlich höher als die Portal-Angebotsmie-
ten mit durchschnittlich 16,60 Euro/m² bei Wohnungs-
neuvermietungen. 15 16 Investoren müssen somit gege-
benenfalls einen Wertverlust hinnehmen. Deswegen 
nehmen viele Eigentümer Leerstand hin und ho9en auf 
eine günstigere Marktentwicklung bei Bürogebäuden. 
Nicht zuletzt liegen viele dieser Gebäude in Gewerbege-
bieten, die für die Wohnnutzung ungeeignet sind (Lärm, 
fehlende Infrastruktur), eine Umwandlung kann hier zu 
Konflikten mit ansässigen Gewerbemietern führen.

Bewertung

Berlin ist eine Wohn- und Arbeitsstadt. Dies sollte auch 
in Zukunft so bleiben. Deshalb sind auch die Stadtent-
wicklungspläne „Wohnen“ und „Wirtschaft“ aufeinan-
der abgestimmt. Denn mit der Umwandlung von Büro- 
in Wohnraum gehen Flächen unwiederbringlich für die 
wirtschaftliche Betätigung verloren. 

Aus wirtschaftlicher Sicht sollte eine Umwandlung mit 
Augenmaß verfolgt und betro9ene Gewerbetreibende 
bei Umwandlungsvorhaben zwingend einbezogen 
werden. Damit können potenzielle Nutzungskonflikte 
zwischen Wohnbevölkerung und bestehenden Gewer-
betreibenden, wie sie häufig durch heranrückende 
Wohnbebauung entstehen (z. B. Lärm, Luftemissionen, 
Verkehr), bereits im Vorfeld berücksichtigt und gegebe-
nenfalls entschärft werden. 

Das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum ist in 
Berlin 2014 in Kraft getreten und soll vor Leerstand, 
Abriss und Umwandlung schützen. Mit der Novellie-
rung 2018 wurde u. a. die Vermietung von Wohnraum 
als Ferienwohnung anzeige- und genehmigungs-
pflichtig. Die Zahl der registrierten (und damit geneh-
migten) Ferienwohnungen in Berlin lag Ende 2024 bei 
rund 4.800.17

Bewertung

Seit der Einführung des Zweckentfremdungsverbots 
sind rund 28.000 zweckentfremdete Berliner Wohnun-
gen wieder dem regulären Markt zugeführt worden.18

Das ist grundsätzlich zu begrüßen, allerdings ist der 
Prüfaufwand enorm: Fast 70 Personen sind in den Be-
zirksämtern mit diesem Thema befasst.19 Ein nicht uner-
hebliches Potenzial für die Neu- oder Rückgewinnung 
von Wohnraum bietet auch der Bereich von Ferienwoh-
nungen. Schätzungen des Zensus 2022 gehen hier von 
gut 26.000 Wohnungen aus, die innerhalb von drei Mo-
naten für den Bezug verfügbar wären.20

Ein zuverlässiger Überblick über die tatsächliche Zahl 
von Ferienwohnungen ist allerdings nur über einen Da-
tenabgleich mit den Anbieterplattformen für Kurzzeit-
vermietungen möglich. Dies kann auf Grundlage der 
EU-Verordnung 2024/1028 aber erst ab Ende Mai 2026 
erfolgen. 
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1.7  Zweckentfremdung von Wohnraum unterbinden

1.8  Langfristig leerstehende Büroflächen für Wohnen umwidmen 



Auf Bundesebene wurden im Oktober 2025 mehrere 
Maßnahmen beschlossen, um den Wohnungsbau 
deutlich zu beschleunigen. Im Fokus steht dabei der 
sogenannte „Bau-Turbo“, der weitreichende Ausnah-
meregelungen im Baugesetzbuch (BauGB) vorsieht. 

Im Kern soll das Gesetz den Kommunen ermöglichen, 
bei bestimmten Wohnungsbauvorhaben auf einen 
vollumfänglichen Bebauungsplan zu verzichten. Statt-
dessen sollen Genehmigungen nach einer vereinfach-
ten Prüfung innerhalb von zwei Monaten erfolgen kön-
nen, sofern die Gemeinde dem Vorhaben ausdrücklich 
zustimmt.23 Zudem sollen durch einfachere digitale Ge-
nehmigungsprozesse die Planungs- und Bauzeiten 
deutlich verkürzt werden. 

In Berlin wird der „Bau-Turbo“ seit Herbst 2025 in einem 
Leitfaden der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen umgesetzt. Kern sind vereinfachte 
Genehmigungen, erweiterte Befreiungsmöglichkeiten 
von Bebauungsplänen und erleichterte Nachverdich-
tungen und Aufstockungen. 

Bewertung

Mit dem „Bau-Turbo“ setzt der Bund auf Vereinfachung 
und Entbürokratisierung. Die Verantwortung liegt nun 
bei den Kommunen, diese neuen Spielräume aktiv zu 
nutzen. Erste Erfahrungen mit dem „Bundesbau-Turbo“ 
zeigen, dass die neuen Regeln Genehmigungen tat-
sächlich beschleunigen. Kommunen berichten gerade 
bei Aufstockungen und Nachverdichtungen von mehr 
Handlungsspielraum. Vor diesem Hintergrund muss 
Berlin den „Bau-Turbo“ landesrechtlich aktivieren. Die 
Bezirke sollten angewiesen werden, die neuen Be-
schleunigungsinstrumente verbindlich anzuwenden 
und die digitalen Genehmigungsprozesse voranzutrei-
ben. Nur so kann die gesetzlich vorgesehene Beschleu-
nigung tatsächlich greifen und den dringend nötigen 
Neustart im Wohnungsbau einleiten.24
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2Schneller und kostengünstiger bauen 

2.1  Sonderregelungen des „Bau-Turbos“ in Berlin umsetzen



Das Schneller-Bauen-Gesetz für Berlin ist Ende 2024 
in Kraft getreten. Ziel ist es, Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren für Bauvorhaben zu beschleunigen, 
u. a. durch:

verkürzte Fristen für Stellungnahmen von Behörden 

eindeutige Zuständigkeiten zwischen Senat und 
Bezirken

die Einführung einer „Einvernehmensfiktion“, 
wenn Unterlagen vollständig vorliegen

mehr Digitalisierung und frühzeitige Abstimmung 
bei Großprojekten

Bewertung

Die Wirtschaft hat sich aktiv für die Einführung des 
Schneller-Bauen-Gesetzes eingesetzt und erho9t sich 
davon eine signifikante Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren. Einzelne Rückmeldun-
gen deuten darauf hin, dass das Fehlen von Fachkräften 
in den Bezirken weiterhin bremsend wirkt.25 Auch wird 
das Gesetz in den Bezirken unterschiedlich ausgelegt 
und die digitale Abstimmung zwischen Behörden und 
sonstigen Stellen erfolgt immer noch nicht medien-
bruchfrei.

Für eine fundierte Bewertung des Gesetzes ist es aller-
dings zu früh. Damit es seine volle Wirkung entfalten 
kann, braucht es Zeit und ein konsequentes Monitoring.

Ende Juni 2025 hat das Berliner Abgeordnetenhaus 
eine grundlegende Verwaltungsreform beschlossen. 
Sie ist zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Sie ist die 
umfassendste ihrer Art seit Jahrzehnten und soll die 
Verwaltung eKzienter, bürgerfreundlicher und digi-
taler machen. 

Ein neues Landesorganisationsgesetz mit einer klaren 
Aufgabenverteilung zwischen Senat und Bezirken er-
setzt das bisherige Zuständigkeitsgesetz. Ziel ist es, die 
Bearbeitungszeiten deutlich zu verkürzen. Im Sinne des 
Konnexitätsprinzips sollen die Bezirke automatisch die 
nötigen Mittel für neue Aufgaben erhalten.

Bis Ende 2025 sollten folgende Meilensteine erreicht 
worden sein: 

ein einheitlicher Aufgabenkatalog zur Abstimmung 
mit Senat und Abgeordnetenhaus

eine Datenbank aller Verwaltungsvorschriften 
erstmals vollständig und transparent

ein Konnexitätsausführungsgesetz zur finanziellen 
Absicherung der Bezirksaufgaben

Ab Januar 2026 wird die Berliner Verwaltungsreform 
umgesetzt, indem Aufgaben bestimmten Ressorts zu-
geordnet werden. Zudem wird eine Einigungsstelle 

eingerichtet, die bei Konflikten zwischen Senat und Be-
zirken entscheiden soll.

Bewertung

Die Verwaltungsreform hat das Potenzial, Berlin in die 
Verwaltungszukunft zu führen, sofern ihre Umsetzung 
konsequent und ohne verwässernde Kompromisse ge-
lingt. Besonders für den Wohnungsbau, die Digitalisie-
rung und die Wirtschaft könnte sie ein echter Beschleu-
niger sein. Denn auch die Unternehmen profitieren zu-
künftig von planbaren und transparenten Verwaltungs-
prozessen – zumal, wenn die Verwaltungsreform von 
einer fortlaufenden Vereinfachung und Digitalisierung 
der Bau- und Vergabeverfahren flankiert wird. Für den 
Erfolg der Verwaltungsreform wird mitentscheidend 
sein, dass sich die Mitarbeitenden in Senat und Bezir-
ken nicht gegen die Veränderungen stemmen, sondern 
sie in einer positiven Grundhaltung zügig umsetzen. 
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2.2  Berliner Schneller-Bauen-Gesetz praxisrelevant gestalten

2.3  Umsetzung der Verwaltungsreform zügig angehen



20.000
Anzahl der der Bauvorschriften 

in Deutschland im Jahr 2025

5.000
Anzahl der der Bauvorschriften 

in Deutschland im Jahr 1990

Quelle: Deutscher Städte- und Gemeindebund

Im August 2025 hat der Berliner Senat ein neues Füh-
rungsleitbild verabschiedet, das auf den Prinzipien 
von New Work und New Leadership basiert. Es betont 
Verantwortungsübernahme, Vertrauen, Transparenz 
und Zusammenarbeit – weg von hierarchischer Kon-
trolle hin zu kooperativer Führung. 

Dieses Leitbild ist auch das Ergebnis einer Befragung 
von über 2.500 Verwaltungsmitarbeitenden, bei der der 
Wunsch nach mehr Gestaltungsspielraum und klaren 
Zuständigkeiten geäußert wurde. Ziel der Reform soll es  
sein, das ständige Weiterreichen von Vorgängen ohne 
Entscheidungen zu tre9en – häufig auch als „Behörden-
Pingpong“ bezeichnet – zu beenden.

Bewertung

Das neue Führungsleitbild, die Verwaltungsreform und 
das neue Landesorganisationsgesetz setzen auf Verant-
wortung statt Vermeidung, auf Kooperation statt Silo-
denken und auf Mut zur Entscheidung. Die Reformen 
scha9en strukturelle Voraussetzungen, damit Ermes-
sensspielräume nicht als Risiko, sondern als Gestal-
tungsinstrument verstanden und genutzt werden.

Nun wird es darauf ankommen, dass diese Gestaltungs-
möglichkeiten im Verwaltungsalltag auch tatsächlich  
genutzt werden. Der Fokus muss darauf liegen, statt ei-
ner Verhinderungs- eine Ermöglichungsverwaltung zu 
etablieren. Entscheidend wird dabei sein, dass die Be-
schäftigten in den Verwaltungen in ihren Arbeitspro-
zessen durch ihre Vorgesetzten unterstützt werden und 
eine Fehlerkultur zugelassen wird. Fehler dürfen nicht 
als persönliches Versagen gewertet, sondern müssen 
als Teil eines Lernprozesses verstanden werden. 
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2.4 Mit neuem Führungsleitbild die Arbeitsweise 

 in den Verwaltungen ändern



Das Vergaberecht soll vor allem eine wirtschaftliche 
und sparsame BeschaDung durch staatliche Stellen26

sichern. Soziale und ökologische Aspekte dürfen be-
rücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit 
dem Auftrag stehen. Jedoch stellt das Berliner Verga-
begesetz von 2020 diese Sekundärziele in den Mittel-
punkt und führt zu erheblicher Bürokratie. 

Rückmeldungen von Vergabestellen und Unternehmen 
zeigen: Die komplexen Regeln und Nachweispflichten 
erschweren die Teilnahme, insbesondere im Baubereich, 
in dem die Zahl der Bieter zuletzt deutlich zurückging.

Die grundgesetzlich geschützte Tarifautonomie27 ga-
rantiert Arbeitgebern und Gewerkschaften die gemein-
schaftliche Lohnfindung. Dies durchbricht das Berliner 
Vergabegesetz mit einem verpflichtenden Vergabe-
Mindestlohn. Damit wird aber die Tarifbindung ge-
schwächt und zusätzliche Bürokratie gescha9en – z. B. 
durch die Nachweisführung der unterschiedlichen Min-
destlöhne für Aufträge beim Bund, in Brandenburg und 
in Berlin. Zudem bindet das Berliner Vergabegesetz den 
Tarif nicht mehr an den Betrieb, sondern an die erbrachte 
Leistung. Üblicherweise nutzen Betriebe auch andere 
Gewerke für einen kleineren Anteil von Arbeiten. Durch 
die Bindung an die erbrachte Leistung sind die Unter-
nehmen gezwungen, für diesen Minderanteil andere 
Tarifvergütungen nachzuweisen. 

Schließlich ist auch die aktuelle Regelung für Unterauf-
tragsvergaben nicht praxisgerecht. In größeren Losver-
fahren vergebene Aufträge umfassen in der Regel wei-
tere Gewerke als Unterauftragsnehmer. Dabei wird ver-
langt, dass der Generalauftragnehmer die Einhaltung 
der Tariftreue seiner Unterauftragnehmer überprüft, 
wofür er einen umfassenden Einblick in deren Buchhal-
tung erhalten müsste.

Bewertung

Im Ergebnis führt das Berliner Vergabegesetz zu einer 
unüberschaubaren Nachweisbürokratie und muss no-
velliert und entschlackt werden. Um eine einfachere 
Auftragsvergabe zu erreichen, fordert die Wirtschaft 
eine grundlegende Reform28, die u. a. folgende Punkte 
beinhaltet:

Verfahren beschleunigen und vereinfachen, 
Vergabestellen stärken

Wertgrenzen erhöhen und mit Brandenburg 
synchronisieren

Fach- und Teillosvergabe als Regelfall festschreiben

Bewertungsmatrix aus Wirtschaftlichkeit, 
Qualität und Nachhaltigkeit entwickeln

digitale und rechtssichere Verfahren einführen 
sowie innovative Ansätze nutzen

Bestbieterprinzip: Nachweise nur vom 
Zuschlagsempfänger verlangen

Tariftreuepflicht streichen, da bundesrechtlich 
geregelt

Standarderklärungen statt bei jeder Ausschreibung 
einmalig zentral abgeben

§ 8 BerlAVG streichen – Einhaltung der ILO-Normen 
ist bereits EU-rechtlich geregelt

Verfahrensdauer vor der Vergabekammer verkür-
zen, Personal verstärken

Verzicht auf Berliner Vergabemindestlohn wegen 
des steigenden bundesweiten gesetzlichen 
Mindestlohns

Bindung der Tarifvergütung an den Betrieb und 
nicht an die Leistung

Nachweisführung der Einhaltungen der Tariftreue 
des Unterauftragnehmers durch Eigenerklärung
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2.5  Berliner Vergabegesetz reformieren und 

  Vergabemindestlohn anpassen 



Durch Digitalisierung, serielles und nachhaltiges 
Bauen lassen sich die Baukosten in Berlin spürbar 
senken, besonders bei großvolumigem Wohnungs-
bau. Alle Ansätze zielen darauf ab, EKzienz, Ge-
schwindigkeit und Standardisierung zu erhöhen und 
damit Material-, Personal- und Planungskosten zu re-
duzieren. 

1. Serielles und modulares Bauen: Durch standardi-
sierte Planungen und die Vorfertigung in Werkhallen 
lassen sich die Bauzeiten um bis zu 50 % verkürzen. Zu-
dem ermöglicht die serielle Bauweise eine präzisere 
Kalkulation, mehr Kostensicherheit und weniger Feh-
ler. Im Ergebnis lassen sich deutliche Skalene9ekte er-
zielen. Studien29 zeigen, dass sich so abhängig von Pro-
jektzuschnitt, -größe und -komplexität zwischen 20 
und 30 % der Baukosten einsparen lassen.

2. Digitalisierung: Serielles und modulares Bauen geht 
häufig mit dem Einsatz von BIM einher, einer digitalen 
Methode zur Planung, Ausführung und Bewirtschaftung 
von Bauwerken. Dabei werden sämtliche relevanten 
Baudaten (Geometrie, Materialien, Kosten, Zeitpläne) 
zentral gespeichert und allen Projektbeteiligten zu-
gängig gemacht.30 Die Vorteile sind vielfältig: weniger 
Fehler durch den Zugri9 auf ein zentrales Planungsdo-
kument, optimierte Bauabläufe (keine Verzögerungen 
durch Nachträge) und präzisere Mengenberechnungen. 

Darüber hinaus gibt es erhebliche Digitalisierungspo-
tenziale im Bereich der Bauleitplanung und bei den 
Bauantrags- und Genehmigungsverfahren. Mit der Di-
PlanBeteiligung hat Berlin einen wichtigen Schritt in 
Richtung Digitalisierung der Bauleitplanung gemacht. 
Sie ermöglicht die vollständige digitale Beteiligung al-
ler Projektbeauftragten. Bei den Bauantrags- und Ge-
nehmigungsverfahren steht die vollständige Digitali-
sierung in Berlin noch aus. Immerhin gibt es in einigen 
Bezirken erste Pilotprojekte zur digitalen Bauantrags-
bearbeitung. Brandenburg ist hier mit dem Digitalen 
Bauantrag und Bauamt schon deutlich weiter. 

3. Gebäudetyp E: Beim Gebäudetyp E kann auf zahl-
reiche Baustandards verzichtet werden, die gesetzlich 
nicht zwingend vorgeschrieben sind. Die Baukosten 
könnten dadurch um bis zu zehn Prozent sinken.31 Im No-
vember 2025 sind die Eckpunkte durch das Bundesbau-
ministerium und das Bundesjustizministerium vorge-
stellt worden. Aktuell wird ein Gesetzentwurf erarbeitet. 

Bewertung

Studien32 zeigen, dass serielles Bauen und der konse-
quente Einsatz von Digitalisierungspotenzialen einen 
Hebel für bezahlbareren Wohnungsbau darstellen kön-
nen. Die Einsparungen entstehen durch Standardisierung, 
Vorfertigung, verkürzte Bauzeiten und digitale EUzienz – 
vorausgesetzt die Rahmenbedingungen stimmen. 

Für die Umsetzung des seriellen Bauens ist eine gewer-
keübergreifende Gesamtvergabe erforderlich. Aller-
dings sieht Berlin im Sinne der KMU-Förderung die so-
genannte Fachlosvergabe vor, also die Vergabe nach 
einzelnen Gewerken. Vor diesem Hintergrund schlägt 
die Wirtschaft vor, im Vergabegesetz zu verankern, dass 
bei seriellen, modularen und systemischen Bauweisen 
eine gewerkeübergreifende Gesamtvergabe als Aus-
nahme zulässig ist. Damit könnte die erwünschte Ö9-
nung für diese Bauweisen erreicht werden, ohne die 
Verpflichtung zur Fachlosvergabe aufzugeben. Der Vor-
schlag lautet: 

(3) Abweichend von der Regelung in Abs. 1 können 
ö5entliche Auftraggeber des Landes Berlin mehrere Fach- 
und Teillose nach § 97 Abs. 4 S. 2 GWB ganz oder teilweise 
zusammen vergeben, wenn Leistungen in serieller, mo-
dularer oder systemischer Bauweise erbracht werden und 
eine Aufteilung nach Losen der technischen Umsetzung 
oder der gebotenen Wirtschaftlichkeit entgegensteht. In 
diesen Fällen hat der Auftraggeber die Gründe für die Ge-
samtvergabe darzulegen.

Bei der Umsetzung des BIM zeigt sich ein ambivalentes 
Bild. Berlin steht hier am Anfang einer strukturellen 
Transformation. Die Verwaltung hat mit BIM-Pilotpro-
jekten begonnen, allerdings wird das System bei der 
Ausschreibung ö9entlicher Aufträge so gut wie nie ge-
nutzt. Auch die Bauwirtschaft setzt das Instrument zu 
selten ein.33 Während die meisten Unternehmen der 
Bauindustrie BIM-ready sind, haben bisher nur wenige 
KMU die Voraussetzungen für die Nutzung gescha9en. 
Um den Anreiz für BIM zu erhöhen, könnte dessen Nut-
zung beispielsweise bei ö9entlichen Bauprojekten ab 
einer bestimmten Größe verpflichtend werden.

Aus Sicht der Wirtschaft ist der Gebäudetyp E ein wichti-
ges Instrument für bezahlbaren Wohnraum. Er verspricht
niedrigere Baukosten, schnellere Verfahren und mehr 
Rechtssicherheit. Damit kann er die Bauwirtschaft ent-
lasten und den Wohnungsbau in Deutschland be-
schleunigen. Entscheidend wird sein, dass die Politik 
klare Standards und transparente Rahmenbedingun-
gen scha9t, um die Akzeptanz zu sichern und Qualitäts-
risiken zu vermeiden.
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2.6  Mit technologischem Fortschritt die Baukosten senken



Für die angestrebten 20.000 neuen Wohnungen pro 
Jahr liegt der Investitionsbedarf – privat und öDent-
lich – bei ca. 6,5 Mrd. Euro pro Jahr.34 Davon werden 
etwa 75 bis 80 Prozent privat35 (Projektentwickler, 
Genossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften, in-
stitutionelle Anleger) und 20 bis 25 Prozent öDentlich 
(Land Berlin, Bund, Förderbanken-IBB) finanziert. 

Zusätzlich ergibt sich ein erheblicher Bedarf für energe-
tische Sanierungen und Modernisierungen. Nach einer 
Untersuchung des Berliner Nachhaltigkeitsatlas36 lie-
gen die erforderlichen Investitionskosten bis 2045 
(Berliner Klimaneutralität) auf Basis heutiger Preise bei 
ca. 52 Mrd. Euro bzw. 2,6 Mrd. Euro pro Jahr. 

Daraus ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf von 
ca. 9,1 Mrd. Euro pro Jahr. Diese Entwicklung vollzieht 
sich vor dem Hintergrund eines weiterhin steigenden 
Preisniveaus. So haben sich die reinen Herstellungskos-
ten im Geschosswohnungsbau zwischen 2010 bis 2024 
auf etwa 4.500 Euro/m² (Medianwert) verdoppelt37

und auch die zusätzlichen regulatorischen Vorgaben 
(EnergieeUzienz, Brand- und Schallschutz) wirken kos-
tentreibend.38 Im Ergebnis dürfte daher der gesamt-
städtische Finanzbedarf mittel- bis langfristig deutlich 
über 9,1 Mrd. Euro weiter ansteigen. 
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3.1  Investitionsbedarf im Wohnungsneubau

  und in der (energetischen) Sanierung

3Wohnungsbau innovativ finanzieren



Der Wohnungsbau kann vor allem durch Förderdarle-
hen, Zuschüsse, steuerliche Anreize und Zinsstüt-
zungsprogramme erleichtert werden. Ein zentrales 
Instrument ist die Wohnungsneubauförderung des 
Landes Berlin. Sie zielt darauf ab, den Neubau und die 
Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum z. B. für 
Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und 
Azubis zu unterstützen. 

Die wichtigsten Programme werden von der Investiti-
onsbank Berlin (IBB) und der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen angeboten. 
Auch für den Dachgeschossausbau und die Aufstockung 
gibt es Förderinstrumente.

Neben diesen Programmen gibt es auch steuerliche An-
reize zur Förderung des Wohnungsbaus. Sie sind beson-
ders für private Investitionsentscheidungen wichtig. 
Dazu zählen u. a. die Sonderabschreibung für den Neu-
bau von Mietwohnungen und die steuerliche Förderung 
von Erbbaurechtsmodellen. 

Bewertung

Um den Neubau von Wohnungen in Berlin attraktiver 
zu machen, ist die Nutzung finanzieller Fördermaßnah-
men und steuerlicher Anreize ein entscheidender He-
bel. Besonders die Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
bietet kurzfristige Entlastung und wird von der Woh-
nungswirtschaft angenommen. Eine weitere Maßnah-
me kann eine höhere lineare Abschreibung sein. Zu-
dem sollte Berlin bestehende Förderprogramme für 
Neubauten weiter bündeln, um den Zugang zu Investi-
tionen zu vereinfachen und beschleunigen. 

Berlin investiert massiv in den sozialen Wohnungs-
bau. So standen 2025 jährlich rund 1,5 Mrd. Euro39 pro 
Jahr (ergänzt durch Bundesmittel) zur Verfügung, um 
die im Koalitionsvertrag angestrebten 5.000 Sozial-
wohnungen zu bauen. 

Gleichzeitig kämpft die Stadt mit einem schrumpfen-
den Bestand. Denn Sozialwohnungen sind in der Regel 
für 30 Jahre preis- und belegungsgebunden. Nach Ab-
lauf dieser Frist endet die Mietpreisbindung und die 
Wohnungen werden zu ‚normalen‘ Vertragsmieten 
weitergeführt. Seit 1990 sind so über 250.000 Sozial-
wohnungen40 aus der Bindung gefallen. Dieser Trend 
setzt sich weiter fort. Auch 2024 ist der Bestand trotz der 
Bewilligung von 5.100 neuen Sozialwohnungen41 wei-
ter gesunken, weil für 11.000 Wohnungen die Bindung 
endete. 

Zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus stehen 
vor allem die Wohnungsneubauförderung des Landes 
Berlin und der IBB-Wohnungsneubaufonds der Investi-
tionsbank Berlin zur Verfügung. Beide Modelle kombi-
nieren zinsgünstige Darlehen, Zuschüsse und Miet-
preisbindungen, um bezahlbaren Wohnraum für Haus-
halte mit geringem und mittlerem Einkommen zu 

scha9en. Zusätzlich gibt es den Vorschlag, statt einer 
Befristung eine dauerhafte Bindung für Sozialwohnun-
gen vorzusehen bzw. eine Anschlussförderung einzu-
führen.

Bewertung

Die weiterhin wirksamsten Instrumente zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus basieren auf einer Kombi-
nation aus finanziellen Zuschüssen und steuerlichen 
Anreizen, ergänzt durch innovative Baukonzepte und 
klare Förderprogramme von Bund und Ländern. Nur 
durch diese Mischung kann der Bestand an bezahlba-
rem Wohnraum langfristig gesichert und ausgebaut 
werden. 

Darüber hinaus sollten Voraussetzungen geprüft wer-
den, um eine noch längerfristige Sozialbindung beim 
Bau neuer Sozialwohnungen zu etablieren. Andere 
Städte wie Frankfurt/Main, Hamburg oder München ar-
beiten bereits mit solchen Modellen. 
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3.2  Finanzierung von Neubau erleichtern

3.3  Sozialen Wohnungsbau finanzieren



Der Berliner Vorwahlkampf hat bereits begonnen. 
Vor dem Hintergrund des Volksbegehrens „Deutsche 
Wohnen & Co enteignen“ im Jahr 2021 sind in den 
letzten Monaten verschiedene Vorschläge zur Regu-
lierung des Berliner Wohnungsmarkts oder zur Ver-
gesellschaftung von Wohnungsbeständen vorgelegt 
worden. 

Sie zielen vielfach auf weitreichende Eingri9e des Lan-
des in den Wohnungsmarkt und dürften dabei in Wider-
spruch sowohl zu Landes- als vor allem auch Bundes-
recht treten. Den Vorhaben ist gemeinsam, dass sie die 
Investitionsbedingungen auf dem Berliner Wohnungs-
markt weiter verschlechtern und so die strukturelle Ur-
sache der Wohnungsmarktanspannung – dass es zu 
wenig Neubau gibt – zementieren würden.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen 
und Wohnen (SenStadt) bereitet ein Berliner 
Wohnraum-Sicherungsgesetz vor. 42

SPD und CDU haben sich im Koalitionsvertrag auf 
ein Vergesellschaftungsrahmengesetz verständigt.

Bündnis 90/Die Grünen planen ein 
„Bezahlbare-Mieten-Gesetz”.

Die Linke hat einen Entwurf für ein 
„Sicher-Wohnen-Gesetz” vorgelegt.

Bewertung

Die Vorschläge basieren auf der Au9assung, dass stär-
kere Eingri9e in den Wohnungsmarkt bis hin zu einer 
Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen miet-
preisdämpfend und wohnungsmarktentspannend wir-
ken würden. Aber das Gegenteil wäre der Fall. Im Er-
gebnis würde das Problem des fehlenden Wohnraums 
bestehen bleiben oder sogar noch weiter verschärft 
werden.

Denn Investoren würden sich zukünftig von Berliner 
Bauvorhaben abwenden, weil sie hier riskieren wür-
den, mit enteignungsgleichen Regulierungen oder di-
rekter Vergesellschaftung konfrontiert zu werden. 
Wichtiger wäre es daher, Anreize und Rahmenbedin-
gungen für mehr Wohnungsneubau zu scha9en. 

Aus Sicht der Wirtschaft wirken alle Entwürfe entgegen 
der Intention des Landes Berlin, schnell mehr Wohn-
raum zu scha9en. Zudem würden die Vorschläge zur 
Enteignung oder Vergesellschaftung das Land finan-
ziell völlig überfordern. Denn die Entschädigungskos-
ten lägen nach Schätzungen bei bis zu 36 Mrd. Euro43. 
Geld, das Berlin nicht hat und aus Sicht der Wirtschaft 
besser in Neubau, Sanierung, sozialen Wohnungsbau 
und Stadtinfrastruktur investiert werden sollte. 

Die Vorschläge schaden daher dem Standort Berlin. 
Statt Regulierung und Enteignung braucht Berlin Ver-
lässlichkeit, Investitionssicherheit und partnerschaftli-
che Lösungen, um den Wohnungsmarkt sozial und 
nachhaltig zu gestalten. 
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3.4  Enteignungspläne schaden dem Standort
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